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Beschluss des Kreisausschusses des Landkreises Have lland vom 4. März 2013 
 

Beschluss-Nr.: BV-0348/13 
Vergabe von Architektenleistungen, Ergänzungsbau OS Z Havelland, Schulteil Nauen 
 
 
Die Mitglieder des Kreisausschusses beschließen mehrheitlich:  
 
dass das Büro Galandi / Schirmer, Architekten + Ingenieure, Reichstraße 1, 14052 Berlin den 
Planungsauftrag erhält. 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Havell and als allgemeine untere 
Landesbehörde 

 
2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbandes „Havelländisches Luch – Wasserve rsorgung und 
Abwasserbehandlung“  vom 16. November 2010, zuletzt  geändert durch 

1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 22. 03.2012. 
  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Havelländisches Luch – Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung“ hat auf ihrer Sitzung am 30. Januar 2013 folgende 2. Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes „Havelländisches Luch – Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung“ vom 16. November 2010 (Amtsblatt für den Landkreis Havelland vom 22. März 
2011, S. 96) in der geänderten Form durch die 1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 22. 
März 2012 (Amtsblatt für den Landkreis Havelland vom 16.05.2012, S. 68) wird wie folgt geändert: 
 
 

1. § 8 Abs. 4 S. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(4) 
Die Einberufung der Verbandsversammlung muss mit einer Frist von mindestens 4 Wochen 
erfolgen.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Juni 2013 in Kraft.  
 
 
Friesack, 31.01. 2013 
 
gez.  
Christian Pust 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreis es Havelland 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Die Verfügung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 17.04.2013 (Aktenzeichen: 
323.03.02-0070780) an Herrn Toni Penzin kann nicht postalisch zugestellt werden, da sein derzeitiger 
Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Penzin war 14712 Rathenow, 
Semliner Str. 40.  
Die Verfügung wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt.  
Die Verfügung kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestr. 59/60 in 14641 
Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von Herrn 
Penzin in Empfang genommen werden.  
 
Sprechzeiten:   Montag   geschlossen 
      Dienstag   09:00 – 12.00 Uhr  
           15.00 – 18.00 Uhr  
      Mittwoch   geschlossen 
      Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr  
      Freitag   09.00 – 12.00 Uhr  
 
Die Verfügung gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt – als zugestellt ( § 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellfiktion 
die Widerspruchsfrist §§ 70 Abs. 1, 80 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO) in Gang gesetzt wird. 
Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang setzen, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
 
Nauen, 17.04.2013  
 
Im Auftrag  
 
 
 
gez. Marschall  
Sachgebietsleiter        
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